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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Die Grüne Fraktion forderte mit einer im Juni 2017 eingereichten parlamentarischen
Initiative die Einsetzung einer PUK für die Aufklärung der Spionageaffäre um Daniel M.
Die PUK sollte die Rollen von mutmasslich in den Fall involvierten Akteuren und
Institutionen (Nachrichtendienst, Bundesrat, Bundeskriminalpolizei/Fedpol,
Bundesanwaltschaft, GPDel) gründlich durchleuchten. Im Mai 2017 hatte die GPDel
angekündigt, den Fall «Daniel M.» im Rahmen einer Inspektion vertiefter zu
untersuchen. Die Grüne Fraktion war jedoch der Meinung, die GPDel könne eine
Aufklärung der Affäre nicht mehr glaubwürdig vornehmen, nachdem einzelne Mitglieder
der GPDel sich öffentlich mit widersprüchlichen Angaben zur Affäre positioniert hätten
und nachdem gemäss verschiedenen Medienquellen die GPDel den Einsatz von Daniel
M. selber gutgeheissen habe. Stattdessen müsse die GPDel selbst kritisch untersucht
werden, forderten die Initianten. 
Das Büro des Nationalrates sprach im Rahmen der Prüfung der Initiative mit dem
Präsidenten der GPDel, Ständerat Alex Kuprecht (svp, SZ). Dieser habe laut dem Büro
glaubhaft aufzeigen können, dass die GPDel sowohl über den notwendigen
Sachverstand als auch die Kompetenzen verfüge, um die Untersuchung zügig und seriös
zu führen. Der im März 2018 veröffentlichte Bericht der GPDel bestätigte diesen
Eindruck in den Augen des Büros und es empfahl deshalb die Ablehnung der
parlamentarischen Initiative. Auch der Fraktionspräsident der Grünen, Balthasar Glättli
(ZH), zeigte sich zufrieden ob der Arbeit der GPDel, die entgegen der Befürchtungen
der Grünen sehr gute Arbeit geleistet habe. Die Grünen zogen ihre Initiative daraufhin
im Sommer 2018 zurück. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
ELIA HEER

Strafrecht

Um Straftaten aufzuklären, werden oft Polizeibeamte in das kriminelle Umfeld
eingeschleust. Solche als verdeckte Ermittlungen bezeichnete Massnahmen waren bis
zum Inkrafttreten der Strafprozessordnung 2011 im Bundesgesetz über verdeckte
Ermittlungen (BVE) geregelt. In seiner ständigen Praxis hielt das Bundesgericht fest,
dass nur verdeckte Ermittlungen von gewisser Intensität und Dauer unter diese
Regelungen fielen, einfache Lügen oder einfache Scheinkäufe jedoch keine gerichtliche
Bewilligung bräuchten. 2008 änderte das Bundesgericht seine Meinung und stellte
fortan jede verdeckte Ermittlung unter die Regelung des BVE (6B 777/2007 Erw. 3.6.4).
Diese Praxisänderung konnte nicht mehr in die neue Strafprozessordnung
aufgenommen werden. Damit ergab sich, dass für die präventive verdeckte Ermittlung
und für selbstständige, polizeiliche verdeckte Ermittlung seit dem Inkrafttreten der
Strafprozessordnung keine gesetzliche Grundlage mehr im Bundesrecht bestand.
Scheinkäufe der Polizei im Drogenkleinhandel waren so fortan nicht mehr möglich. Um
diese Lücke zu beheben, reichte Nationalrat Jositsch (sp, ZH) 2008 eine
parlamentarische Initiative ein, welche die Wiedereinführung der engen Definition von
verdeckten Ermittlungen in der Strafprozessordnung fordert. Nach der Zustimmung
beider Rechtskommissionen (RK-NR und RK-SR) erarbeitete die Rechtskommission des
Nationalrates einen Entwurf zu einem Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung und
Fahndung. Dieser Entwurf sieht vor, dass der Begriff der verdeckten Ermittlung nur
noch jene Ermittlungshandlungen erfasst, bei denen Angehörige der Polizei nicht als
solche erkennbar sind und im Rahmen eines auf längere Dauer angelegten Einsatzes,
unter Verwendung einer durch falsche Urkunden abgesicherten Identität, in ein
kriminelles Milieu einzudringen versuchen, um besonders schwere Straftaten
aufzuklären. Massnahmen von minderer Art sollen neu als verdeckte Fahndungen
bezeichnet und separat in der Strafprozessordnung geregelt werden. Nicht geregelt
werden jedoch weiterhin die präventiven verdeckten Ermittlungen, da diese unter das
Polizeirecht und somit in den Kompetenzbereich der Kantone fallen. Die vom Bundesrat
beantragte Änderung, dass nicht nur aktives, sondern auch passives, täuschendes
Verhalten unter die neue Regelung fallen sollte, wurde von beiden Kammern
angenommen und das Gesetz in der Wintersession von beiden Räten einstimmig
verabschiedet. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.12.2012
NADJA ACKERMANN
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Polizei

Da die Anforderungen an das Grenzwachtkorps und dessen Ressourcen in einem
Missverhältnis stünden, forderte eine parlamentarische Initiative Reymond (svp, GE)
eine Gesetzgebung, die die Sicherheit der Angehörigen des Grenzwachtkorps und der
Bevölkerung in den Grenzgebieten gewährleisten könne. Der Nationalrat gab dem
Vorstoss mit 98 zu 89 Stimmen nur knapp Folge, wobei eine Mehrheit der
Grünliberalen, der FDP und SP sowie die Hälfte der CVP dagegen stimmten. Der
Ständerat lehnte das Begehren nach der Überweisung einer Motion des Nationalrats
Romano (cvp, TI) (12.3071), die im Rahmen des Schengen/Dublin-Abkommens eine
Aufstockung des Grenzwachtkorps forderte, ab. Der Nationalrat sprach sich zudem
erneut für eine rasche Aufstockung des Grenzwachtskorps um 100 bis 200
Professionelle aus und gab einer entsprechenden Motion Fehr (svp, ZH) (12.3180) mit
160 zu 17 Stimmen Folge. Auf eine Stärkung des Grenzwachtkorps hin hätte auch eine
vom Nationalrat überwiesene Motion Barthassat (svp, GE) (12.3857) abgezielt. Sie hätte
den Bundesrat beauftragt, die nötigen Massnahmen zu ergreifen, damit das
Grenzwachtkorps seine sicherheitspolitischen Aufgaben wahrnehmen kann. Unter
anderem sollte dafür die Koordination zwischen der Grenzwacht und den kantonalen
Polizeikorps verbessert werden. Der Ständerat wies den Vorstoss jedoch ab. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2013
NADJA ACKERMANN

Angestossen durch die öffentliche Debatte um die zunehmende Gewalt gegen Beamte
und bekräftigt durch die mehr als 12'000 Unterschriften, die der Tessiner Verein «Amici
delle Forze di Polizia Svizzere» zusammen mit dem Verband Schweizerischer
Polizeibeamter und dem Verband der Tessiner Kommunalpolizeien mit einer Online-
Petition für die Verschärfung der einschlägigen Strafbestimmung gesammelt hatte,
reichten die beiden bürgerlichen Nationalräte Bernhard Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496)
und Marco Romano (cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) Ende 2016 zwei gleichlautende
parlamentarische Initiativen ein. Angesichts der immer häufiger und brutaler
werdenden Angriffe auf Behörden und Beamte müsse der Ruf nach konsequentem
Durchgreifen endlich gehört werden, forderten sie. Mit der Festschreibung klarer
Minimalstrafen in Art. 285 StGB könne ein klares Zeichen, sowohl in präventiver als auch
in repressiver Hinsicht, gesetzt werden, so die Begründung der Initianten. Ihrem
Ansinnen nach soll Gewalt an Beamten (nicht aber blosse Drohung) neu mit mindestens
drei Tagen Freiheitsstrafe geahndet und die vorgesehene Höchststrafe im qualifizierten
Wiederholungsfall sogar verdoppelt werden können. Ebenfalls eine Geld- oder
Freiheitsstrafe erhalten sollen zudem Mitläufer, die zwar selbst keine Gewalt ausgeübt
haben, jedoch Teil einer gewalttätigen Gruppe waren. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2016
KARIN FRICK

Im Februar 2018 gab die Rechtskommission des Nationalrats den beiden
gleichlautenden parlamentarischen Initiativen Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496) und Romano
(cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) zur Anpassung des Strafmasses bei Gewalt und Drohung gegen
Behörden und Beamte Folge. Da man immer noch auf die Vorlage zur Harmonisierung
der Strafrahmen warte, sende sie mit der Annahme der Initiativen ein klares Signal, dass
es an der Zeit sei zu handeln, erklärte sie.
Ein knappes Jahr später, als der Entwurf zur Strafrahmenharmonisierung vorlag, lehnte
ihre Schwesterkommission die Initiativen ab, weil sie die geforderten Anpassungen im
Rahmen ebendieser Vorlage vornehmen wollte. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.01.2019
KARIN FRICK

Anders als ihre Schwesterkommission wollte die RK-NR trotz der inzwischen
angelaufenen parlamentarischen Beratung der Vorlage zur Strafrahmenharmonisierung,
im Zuge deren auch das Strafmass für Gewalt und Drohung gegen Behörden und
Beamte angepasst werden könnte, mehrheitlich an den beiden parlamentarischen
Initiativen Guhl (bdp, AG; Pa.Iv. 16.496) und Romano (cvp, TI; Pa.Iv. 16.501) mit
ebendiesem Anliegen festhalten. Im Gegensatz zur Kommissionsminderheit, die den
Initiativen keine Folge mehr geben wollte, sehe die Mehrheit Handlungsbedarf; man
müsse Behörden und Beamte besser schützen, und zwar «nicht am Sankt-Nimmerleins-
Tag», appellierte Berichterstatter Philipp Bregy (cvp, VS) an das Ratsplenum. Mit 109 zu
77 Stimmen gab der Nationalrat im Frühling 2020 beiden Initiativen Folge. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.03.2020
KARIN FRICK
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Mit einer parlamentarischen Initiative verlangte Nationalrat Christian Lüscher (fdp, GE),
dass die Umstände bei dringlichen Fahrten von Blaulichtorganisationen besser
gewürdigt würden – dies im Fall, dass Fahrerinnen und Fahrer von Polizei-, Feuerwehr-
, Ambulanz- oder Zollfahrzeugen für Widerhandlungen gegen das
Strassenverkehrsgesetz bei Einsatzfahrten gebüsst würden. Der Initiant betonte, das
Ziel sei nicht die Straffreiheit, es gebe aber ein öffentliches Interesse daran, dass
Ordnungskräfte oder Rettungspersonal so schnell wie möglich eingreifen können. Ein
Urteil solle deshalb nicht auf Grundlage der Umstände gefällt werden, die der Justiz
bekannt seien, sondern auf der Grundlage jener Umstände, die den Fahrerinnen und
Fahrern im Moment des Einsatzes bekannt seien. Bei der KVF-NR stiess das Anliegen
auf Wohlwollen: Mit 16 zu 8 Stimmen gab die Kommission der Initiative Folge. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.01.2020
NIKLAUS BIERI

Eisenbahn

Suite à l’échec de la LOSETP, la CTT-CN a décidé à l’unanimité de déposer une initiative
parlementaire de commission afin de renforcer la police ferroviaire. Pour rallier les
commissaires PS et UDC, il a fallu abandonner la possibilité de privatiser la police des
transports et octroyer à cette dernière des compétences plus étendues. La question de
l’armement éventuel de l’organe de sécurité ne sera pas réglée au niveau de la loi, afin
que le Conseil fédéral ait la possibilité, le cas échéant, de le modifier rapidement en
fonction de l’évolution de la situation. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.05.2009
NICOLAS FREYMOND

En début d’année, la CTT-CN a présenté le projet de loi sur les organes de sécurité des
entreprises de transports publics (LOST), qu’elle a élaboré suite à l’échec, l’année
précédente, du projet gouvernemental portant le même titre. S’il reprend tels quels les
éléments non contestés de la première tentative, le nouveau projet exclut la possibilité
de déléguer à des tiers les tâches relevant de la police des transports, afin de rallier le
PS et l’UDC qui avaient catégoriquement refusé leur privatisation. Il définit en outre
précisément les tâches respectives de la police des transports et du service de
sécurité. Concernant l’armement éventuel des policiers des transports, la commission a
renoncé à légiférer, préférant confier au gouvernement la compétence d’en décider en
fonction de l’évolution de la situation. Le Conseil fédéral a émis un avis très favorable
sur l’ensemble du projet, ne formulant aucune critique, ni même la moindre réserve. Il
a par ailleurs souligné la nécessité de remplacer la loi du 18 février 1878 concernant la
police des chemins de fer, en raison de son obsolescence manifeste.

Lors de la session de printemps, le Conseil national a approuvé l’entrée en matière sans
opposition. Lors de la discussion par article, l’armement des agents de la police des
transports a une nouvelle fois suscité la controverse. Une minorité Lachenmeier-
Thüring (verts, BS) a proposé d’exclure expressément la possibilité pour ces agents de
porter des armes à feu, estimant que ni leur sécurité, ni celle des usagers des
transports publics ne l’exigent, d’autant plus que l’arrestation et la poursuite pénale
sont de la compétence des polices cantonales auxquelles la police des transports ne
fait que remettre les contrevenants. À l’inverse, Max Binder (udc, ZH), au nom de la
commission, a rappelé que le choix de cette dernière de confier au Conseil fédéral la
compétence de déterminer l’équipement de la police des transports en fonction des
risques effectifs résultait d’un compromis entre partisans et adversaires du précédent
projet. Par 113 voix contre 30, les députés ont suivi leur commission et rejeté la
proposition minoritaire. Une minorité Markus Hutter (plr, ZH) a en outre proposé de
permettre non seulement à la police des transports, mais aussi au service de sécurité
d’arrêter provisoirement les resquilleurs à des fins d’identification et de maintien de la
sûreté. La commission a répliqué que l’attribution d’une compétence policière à des
agents ne disposant pas de la formation correspondante était problématique, en
pratique comme du point de vue de l’Etat de droit, et revenait d’ailleurs peu ou prou à
supprimer la distinction entre service de sécurité et police des transports. Là encore, le
plénum a suivi sa CTT, par 128 voix contre 30. Les autres dispositions n’ont pas suscité
de discussion et, au vote sur l’ensemble, le projet de LOST a été adopté par 152 voix
contre 5.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2010
NICOLAS FREYMOND
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Au Conseil des Etats, le projet a reçu un accueil très favorable. Sur proposition de leur
commission, les sénateurs l’ont toutefois amendé afin d’obliger toute entreprise de
transport qui gère sa police des transports à offrir ses prestations aux autres
entreprises de transport à des conditions comparables, l’OFT étant par ailleurs habilité
à statuer en cas de litige. Au vote sur l’ensemble, la chambre des cantons a adopté le
projet ainsi modifié à l’unanimité. La chambre basse ayant tacitement éliminé cette
unique divergence, la LOST a été adoptée en votation finale à l’unanimité par les deux
conseils. 9
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